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Kunden-Nr. (falls vorhanden):         Fax: 0800 – 66 49 32 70 72, E-Mail: neuauftrag@m-net.de, Infoline: 0800 – 2 90 60 90

 Neuauftrag           Vertragsänderung           Umzug
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Rechnungsanschrift (falls abweichend vom Auftraggeber)

Nachname, Vorname bzw. Firmenname, Rechtsform        Herr   Frau   Firma   keine Angaben

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort/Ortsteil

1. Auftraggeberin/Auftraggeber

Nachname, Vorname bzw. Firma, Rechtsform        Herr   Frau   Firma   keine Angaben

Straße/Hausnummer  

PLZ/Ort/Ortsteil

Telefon-/ Fax-/ Mobilfunknr. (Speicherung bis zur erfolgreichen Schaltung)

E-Mail-Adresse (Bei Nutzung des M-net Sicherheitspakets; Angabe optional, sofern E-Mail-Kom mu ni-
kation zu Vertragsinhalten gewünscht)

Geburtsdatum/Auftraggeber(in) (bei mehreren Auftraggebenden) Lage der Whg 
Steuernummer (bei Firmenauftrag) (Etage/Whg-Nr.)

5. Sonstige Vereinbarungen, Unterschrift

2. Beauftragte Leistungen

  M-net KabelTV

 Bereitstellungpreis:  
 0 € statt 59,90 €

Vertragsbeginn:  

Aktionscode: 

* Die Mindestlaufzeit des Einzelnutzervertrags beträgt 24 Monate. Die Kündigungsfrist zum Ende der 
Mindestlaufzeit beträgt 1 Monat. Erfolgt keine fristgerechte Kündigung zum Ende der Mindestlaufzeit 
läuft der Vertrag auf unbestimmte Zeit weiter und ist jederzeit mit einer Frist von 1 Monat kündbar.  
Bitte beachten Sie, dass M-net KabelTV nur an ausgewählten Adressen verfügbar ist.

Adresse des Anschlusses (falls abweichend zur Anschrift der Auftraggeberin/des Auftraggebers)

Nachname, Vorname bzw. Firma, Rechtsform        Herr   Frau   Firma   keine Angaben

Straße/Hausnummer    Lage der Whg. (Etage/Whg-Nr.)

PLZ/Ort/Ortsteil

Telefon/Fax-Nr. Ansprechpartner(in) vor Ort Mobilfunk-Nr. (Wichtig zur Terminabstimmung)

  Abweichende Adresse wegen Umzug: Ab Neuschaltung des Anschlusses soll diese Adresse als 
neue Anschrift für die Auftraggeberin/den Auftraggeber geführt werden.

Bankverbindung und SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige die M-net Telekommunikations GmbH (Zahlungsempfänger), Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
M-net Telekommunikations GmbH auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Sie können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum,  
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit Ihrem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE3505800000015150 (Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt)

Kontoinhaber(in) (falls Auftraggeber(in) abweichend) Straße/Hausnummer

PLZ/Ort Name des Kreditinstituts

IBAN (22 Stellen, inländisches Konto)                                                                                          (Ergänzung für ausländische Konten)

BIC (8-11 Stellen, bei inländischen Konten optional) 

Ort/Datum Unterschrift Kontoinhaber(in) Unterschrift Auftraggeber(in) 
  Ist Auftraggeber(in) nicht Kontoinhaber(in), müssen beide unterschreiben.

3. Ergänzende Angaben

Einwilligung zur Kontaktaufnahme und Datennutzung 

  Hiermit willige ich ein, dass mich M-net unter der angegebenen Rufnummer zum Zwecke der 
reibungslosen Durchführung meines Vertrages (Störungsbehebung, Auftragsklärung, etc.)  
kontaktieren darf. Weitere Informationen siehe Datenschutzhinweise.

  Ich stimme der Kontaktaufnahme durch M-net während der Vertragslaufzeit zum Erhalt von 
Informationen über Produkt- und Tarifverbesserungen, besondere Angebote sowie zu Marktfor-
schungszwecken zu, per    Telefon*        E-Mail*  SMS 

Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte zum Zwecke der Werbung. Meine Einwilligung 
kann jederzeit über werbewiderspruch@m-net.de widerrufen werden.

Sonstige Vereinbarungen: 

Ich erteile diesen Auftrag gemäß der Preisliste, Leistungsbeschreibung und allgemeinen Geschäfts-
bedingungen M-net KabelTV. Der Vertrag kommt durch Übersendung einer Auftragsbestätigung 
der M-net Telekommunikations GmbH an den Kunde zustande, spätestens jedoch mit Freischaltung 
des Anschlusses zustande. Die Hinweise zum Widerrufsrecht (s. nächste Seite) sowie zum Daten-
schutz (https://www.m-net.de/rechtliches/datenschutz/) habe ich zur Kenntnis genommen.

Ort/Datum Unterschrift Auftraggeber(in)

Vertriebskontakt
  Identitätsprüfung erfolgt

Wichtige Angaben zu Ihrem Glasfasermodem (ONT) (Bitte ergänzen)

  ONT-Nummer 
  Diese 6-stellige Nummer bestehend aus Zahlen (Beispiel: ONT-123456) befindest sich auf der 

Vorderseite der ONT

  ONT-SerienNummer 
  Diese 16-stellige Nummer bestehend aus Zahlen und Buchstaben (Beispiel: 48545463443F089E) 

finden Sie auf dem Aufkleber auf der Vorderseite oder Rückseite Ihres ONT.

Wird von M-net  
ausgefüllt

6,90 €  
für 24 Monate

Ab dem 25. Monat  
8,90 €*
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Wenn Sie der M-net Telekommunikations GmbH als Verbraucher 
einen Auftrag für eine Dienstleistung (z. B. Überlassung eines Inter-
net und/oder Telefon-Anschlusses, Bereitstellung von TVplus) oder 
Mobilfunk unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommuni-
kationsmitteln (z. B. per Brief, Telefax, E-Mail, Telefon, Internet) oder 
außerhalb von Geschäftsräumen erteilen, steht Ihnen ein Widerrufs-
recht gemäß nachfolgender Widerrufsbelehrung zu.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Wider-
rufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (M-net Telekommunikations 
GmbH, Frankfurter Ring 158, 80807 München, Telefonnummer: 
0800-2906090, Faxnummer: 089 45200 7 16 25, E-Mail: widerruf@
m-net.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax, E-Mail oder (fern)mündlich) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 
das Muster-Widerrufsformular unter www.m-net.de/hilfe-service/
downloadcenter/verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs-
frist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlun-
gen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkos-
ten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns ein-
gegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Wider-
rufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen angemessenen Be-
trag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem 
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses 
Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Ver-
gleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleis-
tungen entspricht.

Ende der Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Widerrufsrecht
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1  Standardleistungen
1.1  Rundfunksignallieferung
 M-net übermittelt Fernseh- und Hörfunksignale in die Wohnung des Auftrag-

gebers. M-net stellt dazu ein Programmportfolio aus digitalen und HDTV-
Programmen sowie aus digitalen Radioprogrammen, je nach örtlichen, rechtlichen 
und/oder technischen Gegebenheiten, bereit. M-net kann einzelne Programme 
oder Programmpakete ggf. kostenpfl ichtig zur Verfügung stellen. M-net trägt 
die Kosten für die zur Kabelweiterleitung nötigen Urheberrechte mit den 
eingespeisten Sendern bzw. deren Verwertungsgesellschaften. Veränderungen 
des Programmangebots bleiben vorbehalten. Eine unverbindliche Programmliste 
kann bei M-net angefordert werden. Für den Empfang digitaler und/oder HD-
Programme benötigen der Auftraggeber bzw. die jeweiligen Endnutzer ein 
geeignetes Empfangsgerät. Für den Empfang von kostenpfl ichtigen Pay-TV-
Paketen von Drittanbietern (z.B. Sky) wird gegebenenfalls ein Conditional Access 
Modul benötigt, das bei vielen Receivern oder TV-Geräten bereits integriert 
ist. M-net übermittelt die Signale nur derart und so lange, wie ihr dies durch 
die Bindung an Gesetze, internationale Vereinbarungen und Entscheidungen 
Dritter (z. B. Landesmedienanstalten, Verwertungsgesellschaften und/oder 
Programmanbieter/-veranstalter) rechtlich, technisch etc. möglich ist. Der 
Auftraggeber muss daher damit rechnen, dass nicht jederzeit dieselben 
TV-/Hörfunk-Signale und TV-/Hörfunk-Sender übermittelt werden. Dem 
Auftraggeber ist bekannt, dass die Anmeldepfl icht zum Rundfunkbeitrag und 
dort zu entrichtende Gebühren von diesem Vertrag nicht berührt werden.
Das Vertragsverhältnis zwischen M-net und dem Kunden über den Empfang 
von KabelTV entbindet den Kunden nicht von der Pfl icht zur Abführung der 
auf ihn entfallenden Rundfunkbeiträge an den „ARD ZDF Deutschlandradio 
Beitragsservice“ (früher: GEZ) oder etwaiger weiterer Lizenzgebühren. 
M-net triff t keinerlei Verantwortung, sollte der Kunde im Falle öff entlicher 
Ausstrahlung oder Zugänglichmachung von Inhalten zur Zahlung etwaiger 
Lizenzgebühren durch Rechteinhaber oder Verwertungsgesellschaften auf-
gefordert werden. Die Einholung entsprechender Genehmigungen obliegt 
allein dem Kunden.

1.2  TV-Signallieferung an Glasfaser-Netze im Haus (FTTH)
 M-net stellt je Wohnung für die Dauer der Vertragslaufzeit einen optisch-

elektrischen Wandler (ONT) kostenfrei zur Verfügung. Die ONTs bleiben im 
Eigentum von M-net und sind bei Beendigung des Vertragsverhältnisses – nach 
Auff orderung seitens M-net und im Umfang der Auff orderung von M-net – auf 
Kosten des Auftraggebers an M-net zurückzusenden. Die Stromversorgung 
der ONTs obliegt nicht M-net. Die Verantwortung von M-net endet am 
Übergabepunkt zum Glasfaser-Netz im Haus . Die Signallieferung der TV- und 
Hörfunksignale im Glasfaser-Netz im Haus (Verkabelung vom Übergabepunkt des 
Glasfaser-Netzes von M-net bis zum Glasfaser-Abschlusspunkt in der Wohnung) 
ist nicht im Leistungsumfang dieses Vertrages enthalten und liegt allein im 
Verantwortungsbereich des Auftraggebers.

3  Voraussetzungen
3.1  Technische Klärung
 Die Realisierbarkeit der M-net TV-Signallieferung wird bei Bedarf von M-net im 

Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten an den 
Standorten des Auftraggebers durch eine technische Klärung überprüft. Sollte 
die Realisierbarkeit nicht gegeben sein, so kann der Auftraggeber für die Herstel-
lung der Realisierbarkeit sorgen oder M-net mit der Herstellung der Realisierbar-
keit beauftragen oder M-net kann von dem Vertrag zurücktreten.

3.2  Glasfaser-Anbindungen des Gebäudes
 Die Realisierbarkeit der M-net TV-Signallieferung setzt die Verfügbarkeit eines ge-

eigneten Glasfaser-Netzes von M-net am jeweiligen Gebäude-Standort voraus.

4.  Entstörung
 M-net beseitigt Störungen ihrer technischen Einrichtungen unverzüglich im 

Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten. Für 
die Entstörung gelten folgende Leistungsparameter:

 •  Störungsannahme: 0–24 Uhr
 •  Störungshotline: 0800 7767882
 •  Bestätigung der Störungsannahme mittels Nennung der Trouble-Ticket-Nummer
 •  Fehleranalyse durch Fernzugriff : unverzüglich nach Störungsannahme während 

des Servicezeitraums (s. unten) im Rahmen der technischen und betrieblichen 
Möglichkeiten

 •  Reparaturzeit: 24 Stunden (ausschließlich innerhalb des Servicezeitraums – s. 
unten)

 •  Servicezeitraum: Mo.–Sa. 8–18 Uhr, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage
 Die Reparaturzeit beginnt mit der Bestätigung der Störungsannahme, sie wird 

außerhalb des Servicezeitraums ausgesetzt und mit Beginn des nächsten Ser-
vicezeitraums fortgesetzt. Die Entstörung endet mit der Wiederherstellung der 
TV-Signallieferung bzw. durch Rückmeldung nach Beseitigung der Störung. Ist 
aufgrund vom Kunden zu vertretender Gründe eine Terminvereinbarung oder die 
Entstörung nicht möglich, gilt die Reparaturzeit als eingehalten.

4.1  Terminvereinbarung (Vor-Ort-Einsatz)
 M-net vereinbart mit dem Auftraggeber, soweit erforderlich, den Einsatz eines 

Servicetechnikers. Kann die Serviceleistung zum vereinbarten Termin aus vom 
Auftraggeber zu vertretenden Gründen nicht erbracht werden, wird ein neuer 
Termin vereinbart und eine gegebenenfalls zusätzlich erforderliche Anfahrt be-
rechnet. 

4.2  Wartungsfenster und geplante Wartungsarbeiten
 Die im M-net Netz planmäßig stattfi ndenden Wartungsarbeiten für die Erbrin-

gung der Dienstleistung werden nach Möglichkeit in den Wartungsfenstern 
dienstags und donnerstags von 2 bis 7 Uhr durchgeführt. Es können darüber hin-
aus weitere Wartungsarbeiten nötig werden. Eine frühzeitige Bekanntgabe dieser 
Arbeiten erfolgt üblicherweise im M-net Kundenportal unter www.m-net.de. Die 
Nichtverfügbarkeit während der Wartung gilt nicht als Störung.

4.3  Nicht von M-net zu verantwortende Beeinträchtigungen der TV-Signallieferung
 Folgende Zeiträume bzw. Ereignisse führen nicht dazu, dass die Signallieferung 

als gestört gilt. Sie berechtigen den Kunden daher nicht zur Minderung des Ent-
geltes und begründen auch keine Entstörungsverpfl ichtung:

 •  vorübergehende Störungen oder Beeinträchtigungen des Empfangs durch den 
Sender, atmosphärische Störungen oder Satellitenausfall

 •  Ausfallzeiten, die außerhalb des Einfl ussbereiches von M-net liegen, insbeson-
dere bei Stromausfall in den Gebäuden des Auftraggebers oder bei Störungen 
oder sonstiger Nichtverfügbarkeit der Inhouse-Verkabelung, sofern sie nicht 
durch M-net zu verantworten ist

 •  Zeiten, in denen der Kunde für die Meldung der Störungsbehebung nicht er-
reichbar ist

 •  Verstöße des Kunden gegen die Mitwirkungspfl icht zur Schadensminderung (z. 
B. Zugang zu den Einrichtungen)

 •  geplante Unterbrechungszeiten für Reparaturen oder Wartungsarbeiten oder 
aus ähnlichen betrieblichen Gründen, soweit sie dem Kunden vorher angekün-
digt worden sind oder sofern sie in den Wartungsfenstern stattfi nden

 •  bei Großschäden: Ein Großschaden liegt dann vor, wenn die Betriebsunterbre-
chung eine Reparatur auf 100 Metern beschädigter Kabellänge bedingt oder 
ein Schaden vorliegt, der innerhalb von 24 Stunden objektiv nicht behebbar 
ist. Des Weiteren liegt ein Großschaden vor, wenn die Betriebsunterbrechung 
in U-Bahn-Trassen und U-Bahnhöfen eine Reparatur auf 10 Metern Kabellänge 
bedingt.

 •  Schäden durch höhere Gewalt, z. B. mechanische Beschädigung durch Dritte, 
Sturmschäden bei Freiluftleitungen, Arbeitskampfmaßnahmen, behördliche 
Verweigerung des Zutritts nach Unfällen etc.

4.4  Ausnahmen der Leistungsverpfl ichtung
 Ausgenommen von vorstehender Entstörverpfl ichtung sind Schäden,
 •  die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden (z. B. (mechanische) Beschä-

digungen durch Dritte),
 •  die durch höhere Gewalt verursacht wurden (bspw. Brand-, Wasser- oder Bau-

schäden) oder
 •  die bedingt durch Alterungsprozesse am verwendeten Material im FTTH-Ge-

bäudenetz entstanden sind (z. B. Zunahme der optischen Dämpfungswerte an 
den LWL-Fasern bedingt durch Materialfehler).

 Soweit der Auftraggeber M-net hierzu schriftlich beauftragt, wird M-net vorste-
hende Schäden dennoch beseitigen. Die Kosten für die Beseitigung solcher Schä-
den trägt dann der Auftraggeber.

 Im Fall einer unberechtigten Inanspruchnahme des Kundendienstes (z. B. bei Vor-
liegen vorgenannter Ausnahmen zur Entstörverpfl ichtung) wird M-net die Kosten 
für den Aufwand zur Fehleranalyse (inkl. Anfahrt) dem Auftraggeber in Rechnung 
stellen.

6  Datenschutzvereinbarung
 M-net darf die für die Durchführung dieses Vertrages erforderlichen Daten an Un-

terauftragnehmer übermitteln. Diese werden die für Service- und Wartungszwe-
cke erforderlichen Daten speichern. Eine darüberhinausgehende Speicherung/ 
Übermittlung an Dritte oder sonstige Verarbeitung der Daten erfolgt nicht, sofern 
nicht weitere Einwilligungen oder gesetzliche Vorgaben bestehen. Für Befugnisse 
der Strafverfolgungsbehörden gelten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen.

7  Mitwirkung des Auftraggebers
 Der Auftraggeber wird M-net oder deren Unterauftragnehmern bei Bedarf unver-

züglich Zugang zum Gebäude und zu den für die Vertragserfüllung erforderlichen 
Räumlichkeiten gewähren.

Leistungsbeschreibung KabelTV

Preisliste

M-net KabelTV

Monatlicher Grundpreis 8,90 €

Einmaliger Bereitstellungspreis 59,90 €

Sonstige Leistungen einmalig

Jede erfolglose Technikeranfahrt, pauschal gemäß AGB 69,90 €

Sonstige Installations-/Servicearbeiten 
Mo-Fr 8 – 18 Uhr, je 30 Min.

49,90 €

Umzugspauschale (Anschlussneuschaltung am neuen Wohn-
ort; Vorausgesetzt die technischen Gegebenheiten erfüllen die 
Anforderungen vor Ort: FTTH-Gebäude & ONT inkl. TVport).

59,90 €

Ungerechtfertigte Störungsmeldung, pauschal gemäß AGB 120,00 €

Vertragsstornierung 149,00 €

Nichtteilnahme am (SEPA-)Lastschriftverfahren, je Rechnung      kostenlos

Rücklastschrift, je (SEPA-)Lastschrift wird vom 
Geldinstitut 
festgelegt
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1.  Vertragsgegenstand, anwendbare Rechtsvorschriften, Vertragsparteien
1.1.  Die M-net Telekommunikations GmbH (im Folgenden: M-net) erbringt die Leis-

tungen von M-net KabelTV zu den folgenden Bedingungen: Alle Leistungen er-
folgen nach den zwischen den Vertragspartnern getroff enen Vereinbarungen, 
insbesondere der vertraglichen Leistungsbeschreibung, der Preisliste, den Daten-
schutzhinweisen sowie ergänzend den nachfolgenden allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. M-net ist berechtigt, sich bei der Leistungserbringung Dritter zu 
bedienen.

 In Gebieten mit Nachfragebündelung steht der Vertrag über M-net KabelTV 
unter der aufschiebenden Bedingung, dass der Ausbau des Glasfaser-Netzes im 
Anschlussgebiet des Kunden erfolgt und das Gebäude an das Glasfaser-Netz an-
geschlossen wird.

1.2.  Soweit Gegenstand des Vertrages die Erbringung von Telekommunikations-
dienstleistungen für die Öff entlichkeit ist, gilt das Telekommunikationsgesetz 
(TKG), auch wenn in den nachstehenden Geschäftsbedingungen nicht ausdrück-
lich auf dieses verwiesen wird. Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht 
Vertragsbestandteil.

1.3.  Der Kunde kann die Rechte und Pfl ichten aus diesem Vertrag nur mit schriftlicher 
Zustimmung von M-net auf einen Dritten übertragen. Ist der Kunde weder Un-
ternehmer noch eine juristische Person des öff entlichen Rechts oder ein öff ent-
lich-rechtliches Sondervermögen wird M-net die Zustimmung auf Anfrage des 
Kunden im Regelfall erteilen, soweit die Abtretung einen auf Geld gerichteten 
Anspruch betriff t oder soweit die Abtretung ein anderes Recht des Kunden be-
triff t und ein schützenswertes Interesse von M-net nicht besteht oder berechtigte 
Belange des Kunden das schützenswerte Interesse von M-net überwiegen.

2.  Änderungen von Preisen, AGB und Leistungsbeschreibung
2.1.  M-net wird die auf der Grundlage dieses Vertrages zu zahlenden Preise nach billi-

gem Ermessen der Entwicklung der Kosten anpassen, die für die Preisberechnung 
maßgeblich sind (Gesamtkosten). Die Gesamtkosten bestehen insbesondere aus 
Kosten für Bereitstellung, Instandhaltung, Betrieb und Nutzung der Netze (z. B. 
Technik, Vorleistungsprodukte, Netzzugänge, Netzzusammenschaltungen, Zu-
führung, Kollokation, technischer Service), Kosten für die Kundenverwaltung 
(z. B. Service-Hotline, Abrechnungs- und IT-Systeme), Personal- und Dienstleis-
tungskosten, Energiekosten, Gemeinkosten (z. B. Verwaltung, Marketing, Mieten, 
Zinsen) sowie Lizenzentgelten und hoheitlich auferlegten Abgaben (z. B. Steuern, 
Gebühren, Beiträgen). Eine Preiserhöhung kommt in Betracht und eine Preiser-
mäßigung ist vorzunehmen, wenn sich die Gesamtkosten erhöhen oder absen-
ken. Steigerungen bei einer Kostenart, z. B. den Kosten für Netzzugänge, dürfen 
nur in dem Umfang für eine Preiserhöhung herangezogen werden, in dem kein 
Ausgleich durch etwaig rückläufi ge Kosten in anderen Bereichen, etwa bei den 
Energiekosten, erfolgt. Bei Kostensenkungen sind von M-net die Preise zu ermä-
ßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht durch Steigerungen in anderen Be-
reichen ganz oder teilweise ausgeglichen werden. M-net wird bei der Ausübung 
des billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisänderung so wählen, 
dass Kostensenkungen nicht nach für den Kunden ungünstigeren Maßstäben 
Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also Kostensenkungen min-
destens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhöhungen.

2.2.  M-net wird den Kunden mindestens 1 Monat und höchstens 2 Monate, bevor eine 
Änderung der Preise nach Ziff . 2.1. wirksam werden soll, klar und verständlich auf 
einem dauerhaften Datenträger sowohl über den Inhalt und den Zeitpunkt der 
Änderung als auch über das nachfolgende Kündigungsrecht des Kunden unter-
richten. Im Fall einseitiger Preisänderungen kann der Kunde den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne zusätzliche Kosten kündigen, es 
sei denn, die Änderungen sind ausschließlich zum Vorteil des Kunden oder rein 
administrativer Art und haben keine negativen Auswirkungen auf den Kunden 
oder sind unmittelbar durch Unionsrecht oder innerstaatlich geltendes Recht vor-
geschrieben. Die Kündigung kann innerhalb von 3 Monaten ab dem Zeitpunkt 
erklärt werden, in dem die Unterrichtung des Kunden nach Satz 1 dem Kunden 
zugeht. Der Vertrag kann durch die Kündigung frühestens zu dem Zeitpunkt be-
endet werden, zu dem die Änderung wirksam werden soll. Im Fall der Kündigung 
wird die Preisänderung gegenüber dem Kunden nicht wirksam. Im Übrigen bleibt 
§ 315 BGB unberührt.

2.3.  Unbeschadet des Vorstehenden ist M-net bei einer Änderung der gesetzlichen 
Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) berechtigt, die Preise umgehend anzupassen.

2.4.  Ferner sind Preisanpassungen in dem Umfang durchzuführen, in dem dies durch 
gesetzliche Vorgaben oder gerichtliche oder behördliche Entscheidungen ver-
bindlich vorgegeben wird.

2.5.  M-net ist ferner berechtigt, die technische Realisierung des Kundenanschlusses 
jederzeit einseitig zu ändern, sofern dies für den Kunden nicht mit Mehrkosten 
verbunden ist und der neue Anschluss den Kunden objektiv nicht schlechter stellt 
bzw. gleichwertige oder höherwertige Leistungen bietet.

2.6.  Die AGB können geändert werden, soweit dies aus triftigem Grund, der bei Ver-
tragsschluss nicht vorhersehbar war, erforderlich ist und der Kunde durch die 
Änderung nicht unangemessen benachteiligt wird. Ein triftiger Grund liegt ins-
besondere vor, wenn dies zur Anpassung an Entwicklungen erforderlich ist, die 
M-net nicht veranlasst hat und deren Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit 
des Vertrages in nicht unbedeutendem Maße stören würde.

2.7.  Die AGB können auch angepasst werden, soweit hierdurch nach Vertragsschluss 
entstandene Regelungslücken geschlossen werden, die nicht unerhebliche Schwie-
rigkeiten bei der Durchführung des Vertrages verursachen. Dies kann insbesondere 
der Fall sein, wenn sich die Rechtsprechung zur Wirksamkeit von Bestimmungen 
dieser AGB ändert, wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB von der 
Rechtsprechung für unwirksam erklärt werden oder eine Gesetzesänderung zur 
Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB führt.

2.8.  Die vertraglich vereinbarten Leistungen können geändert werden, soweit dies 
aus triftigem Grund, der bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar war, erforderlich 
ist und das Verhältnis von Leistungen und Gegenleistung nicht zu Ungunsten des 
Kunden verschoben wird. Ein triftiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die 
Leistung aufgrund neuer technischer Entwicklung nicht mehr in der vereinbarten 
Form erbracht werden kann oder geänderte gesetzliche oder sonstige hoheit-
liche Vorgaben eine Leistungsänderung erfordern.

2.9.  M-net wird den Kunden mindestens 1 Monat und höchstens 2 Monate, bevor 
eine Änderung der AGB oder der Leistungen gemäß Ziff . 2.6 bis 2.8 wirksam wer-
den soll, klar und verständlich auf einem dauerhaften Datenträger sowohl über 
den Inhalt und den Zeitpunkt der Änderung als auch über das nachfolgende 
Kündigungsrecht des Kunden unterrichten. Im Fall einseitiger Änderungen der 
Vertragsbedingungen kann der Kunde den Vertrag ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist und ohne zusätzliche Kosten kündigen, es sei denn, die Änderungen 
sind ausschließlich zum Vorteil des Kunden oder rein administrativer Art und ha-
ben keine negativen Auswirkungen auf den Kunden oder sind unmittelbar durch 
Unionsrecht oder innerstaatlich geltendes Recht vorgeschrieben. Die Kündigung 
kann innerhalb von 3 Monaten ab dem Zeitpunkt erklärt werden, in dem die Un-
terrichtung des Kunden nach Satz 1 dem Kunden zugeht. Der Vertrag kann durch 
die Kündigung frühestens zu dem Zeitpunkt beendet werden, zu dem die Ände-
rung wirksam werden soll. Im Fall der Kündigung wird die Änderung gegenüber 
dem Kunden nicht wirksam.

3.  Pfl ichten und Obliegenheiten des Kunden bei allen vertraglichen Leistungen
3.1.  Der Kunde ist verpfl ichtet, die für die Installation und die Leistungserbringung 

von seiner Seite erforderlichen Mitwirkungshandlungen zu erbringen, insbeson-
dere bei Bedarf den Zugang zum Anschluss zum vereinbarten Installationstermin 
zu gewähren und die elektrische Energie für die Installation, den Betrieb und die 
Instandhaltung des Anschlusses inklusiver der für den Betrieb erforderlichen Ge-
räte (z. B. Glasfaser-Abschlussgerät/-einheit) auf eigene Kosten bereitzustellen. 
Im Falle einer nicht von M-net zu vertretenden erfolglosen Technikeranfahrt ist 
M-net berechtigt, eine Pauschale gemäß Preisliste je Anfahrt in Rechnung zu stel-
len. Dem Kunden bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass durch die erfolglo-
se(n) Anfahrt(en) M-net keine oder nur geringe Aufwände entstanden sind.

3.2.  Der Kunde ist verpfl ichtet, Instandhaltungs- und Änderungsarbeiten am An-
schluss nur von M-net ausführen zu lassen. Aufwendungen, die M-net nach einer 
Störungsmeldung des Kunden durch die Überprüfung der technischen Einrich-
tungen von M-net entstehen, hat der Kunde zu ersetzen, wenn keine Störung die-
ser Einrichtungen vorlag und der Kunde dies bei zumutbarer Fehlersuche hätte 
erkennen können oder die Störung auf ein vom Kunden verwendetes eigenes 
Endgerät zurückzuführen ist. In diesen Fällen ist M-net berechtigt, eine Pauscha-
le gemäß Preisliste in Rechnung zu stellen. Es bleibt dem Kunden unbenommen 
nachzuweisen, dass durch die ungerechtfertigte Störmeldung kein oder nur ein 
geringerer Aufwand entstanden ist.

3.3.  Der Kunde darf die vertraglichen Dienstleistungen nicht rechtsmissbräuchlich 
nutzen. Unzulässig ist insbesondere das Abrufen, Übermitteln und Anbieten von 
Inhalten unter Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften und Verbote oder gegen 
Schutzrechte oder Persönlichkeitsrechte Dritter. Kindern oder Jugendlichen dür-
fen keine Angebote im Widerspruch zu den gesetzlichen Vorschriften zugänglich 
gemacht werden.

3.4.  Der Kunde ist verpfl ichtet, für jeden nicht eingelösten Scheck oder jede nicht 
eingelöste bzw. zurückgereichte (SEPA-)Lastschrift M-net die ihr entstandenen 
Kosten in dem Umfang zu erstatten, wie er das kostenauslösende Ereignis zu ver-
treten hat.

3.5.  Der Kunde hat M-net unverzüglich jede Änderung seines Namens, seiner Firma, 
seines Wohn- bzw. Geschäftssitzes, seiner Rechnungsanschrift, seiner Bankverbin-
dung mitzuteilen, sofern diese Daten für die Inanspruchnahme und Erbringung 
der Leistungen nach diesem Vertrag erforderlich sind.

3.6.  Der Kunde darf weder entgeltlich noch unentgeltlich die vertraglichen Dienstleis-
tungen Dritten weiter überlassen, insbesondere ist eine gewerbliche Überlassung 
an andere Nutzer in jeder Form verboten. Der Kunde ist für seinen Anschluss voll 
verantwortlich. Der Kunde ist verpfl ichtet, geeignete Vorkehrungen gegen eine 
unbefugte Nutzung der vertraglichen Dienstleistungen durch Dritte zu treff en. 
Er hat hierfür insbesondere die ihm von M-net überlassenen oder selbst festge-
legten Benutzeridentifi kationen und Passwörter geheim zu halten (Festlegungen 
durch den Kunden haben nach den gängigen Richtlinien für sichere Passwörter 
zu erfolgen, die Verwendung personenbezogener Daten ist nicht zulässig). Der 
Kunde hat diese unverzüglich zu ändern, falls die Vermutung besteht, dass unbe-
rechtigte Personen davon Kenntnis erlangt haben. Für die Nutzung durch Dritte 
ist er gegenüber M-net verantwortlich, soweit er diese Nutzung zu vertreten hat. 
Der Kunde hat insbesondere auch die Preise zu zahlen, die durch befugte oder un-
befugte Benutzung des vertraglichen Anschlusses durch Dritte entstanden sind, 
es sei denn, dass er diese Nutzung nicht zu vertreten hat.

3.7.  Der Kunde hat bei der Nutzung der vertraglichen Dienstleistungen Sorge dafür zu 
tragen, dass er keine Programme oder sonstigen Daten überträgt, welche die ord-
nungsgemäße Funktion des Netzes, der Server oder sonstiger technischer Einrich-
tungen von M-net oder Dritten stören können. Der Kunde muss insbesondere da-
rauf achten, dass er keine Viren oder sonstigen Daten versendet, die Serverdienste 
so programmieren, dass sie Daten unbeabsichtigt vervielfältigen oder versenden. 
Unzulässig ist insbesondere auch, unbefugt auf fremde Rechner zuzugreifen oder 
dies zu versuchen, das Internet nach off enen Zugängen zu durchsuchen, fremde 
Rechner zu blockieren oder dies zu versuchen, das Fälschen von Mail- und News-
headern sowie von IP-Adressen.

3.8.  Internet- und Telefonieleistungen dürfen nicht für Massenkommunikationsdiens-
te und Überwachungs- und Kontrollfunktionen genutzt werden. Bei missbräuch-
licher Nutzung ist M-net berechtigt, das Vertragsverhältnis außerordentlich zu 
kündigen und vom Kunden eine Schadenspauschale in Höhe von 200 Euro zu 
verlangen. Dem Kunden bleibt es unbenommen nachzuweisen, dass kein oder 
ein geringerer Schaden entstanden ist. Weitergehende Schadenersatzansprü-
che von M-net bleiben unberührt. Die Nutzung ist grundsätzlich nicht gestattet 
für Serviceprovider im Bereich Telekommunikation und Mehrwertdienste, Call-
center-Dienstleister und Anbieter von Massenkommunikationsdiensten (insbe-
sondere Broadcasting etc.), Verwaltungen, Finanzdienstleister, Krankenhäuser, 
Marktforschungsunternehmen und Anbieter, die TK-Dienstleistungen für Dritte 
bereitstellen. Ebenso dürfen keine Verbindungen hergestellt werden, die vor- 
oder nachrangig Rückvergütung bezwecken.

3.9.  Der Kunde hat die Obliegenheit, seine eigenen technischen Einrichtungen und 
Datenbestände gegen schadenstiftende Daten von außen durch angemessene 
Sicherheitsmaßnahmen zu schützen.
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3.10.  Werden Dritte durch eine unzulässige Nutzung der vertraglichen Dienstleistun-
gen geschädigt, hat der Kunde M-net von hieraus resultierenden Ansprüchen 
Dritter freizustellen, soweit der Kunde diese Nutzung zu vertreten hat.

4.  Überlassung von Endgeräten
4.1.  Werden dem Kunden im Rahmen des Vertragsverhältnisses Endgeräte zur Nut-

zung überlassen, so verbleiben diese im Eigentum der M-net und müssen nach 
Vertragsende (auf Verlangen der M-net) auf Kosten des Kunden an M-net zurück-
gesandt werden. M-net berechnet dem Kunden alle Endgeräte, die nicht inner-
halb von 10 Tagen nach Vertragsende bei M-net eingegangen sind, es sei denn 
der Kunde hat den nichtfristgerechten Zugang nicht zu vertreten. Die Stromver-
sorgung für diese Endgeräte ist durch den Kunden bereitzustellen. Zum Betrieb 
dieser Endgeräte dürfen ausschließlich Betriebsmittel und Zubehör verwendet 
werden, die von M-net oder dem Hersteller der Endgeräte zur Verwendung emp-
fohlen werden. Die überlassenen Endgeräte sind pfl eglich zu behandeln. Der Kun-
de haftet für jede von ihm oder von Dritten verschuldete Beschädigung, für die 
er einzustehen hat. Der Kunde verpfl ichtet sich, das Endgerät ausschließlich mit 
von M-net zugelassener Firmware zu betreiben. Instandhaltungs- und Instand-
setzungsarbeiten an überlassenen Endgeräten dürfen ausschließlich von M-net 
durchgeführt werden. M-net ist hierzu berechtigt per Fernwartung Konfi guratio-
nen und Firmware-Updates auf dem Endgerät durchzuführen.

4.2.  M-net hält die Endgeräte in Stand, soweit die auftretenden Störungen bei ord-
nungsgemäßem Gebrauch entstanden sind. Reklamiert der Kunde einen Fehler 
eines Endgerätes, überprüft M-net dessen Funktionsfähigkeit. Ist das Gerät defekt, 
wird dem Kunden ein Austauschgerät zugesandt. Der Kunde ist verpfl ichtet das 
defekte Endgerät unverzüglich an M-net zurückzusenden; die Anschrift erhalten 
Sie mit dem Retourenlabel und im Kundenportal. Ist das Gerät bei Einlieferung 
zur Überprüfung funktionsfähig oder ist der Fehler auf ein Verschulden des Kun-
den zurückzuführen, ist M-net berechtigt, die durch die Überprüfung/Reparatur 
anfallenden Kosten dem Kunden nach Aufwand in Rechnung zu stellen. M-net ist 
berechtigt das dem Kunden überlassene Endgerät durch ein mindestens gleich-
wertiges Gerät zu ersetzen, wenn technische oder betriebliche Gründe dies erfor-
derlich machen.

5.  Verkauf von Waren
5.1.  Eigentumsvorbehalt: Alle Geräte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigen-

tum der M-net.
5.2.  Mängelansprüche: Soweit nichts anderes bestimmt ist, richten sich die Ansprüche 

des Kunden wegen Mängeln der Ware nach den gesetzlichen Vorschriften.
5.3.  Schadenersatzansprüche: Schadensersatzansprüche wegen Mängeln der Ware 

sind auf den in Ziff . 13 bestimmten Umfang beschränkt. § 444 BGB bleibt unbe-
rührt.

5.4. Gewährleistung: Im Falle der Lieferung eines mangelhaften Gerätes oder bei 
Defekten am Endgerät kann der Kunde Gewährleistungsansprüche gegenüber 
M-net im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen geltend machen. Schäden, die 
durch eine unsachgemäße Behandlung oder sonstige schädigende Einfl üsse nach 
Übergabe entstehen, sowie der Verbrauch von Verbrauchsteilen wie Akkumula-
toren, fallen nicht unter die Gewährleistung. Der Kunde hat festgestellte Mängel 
unverzüglich gegenüber M-net anzuzeigen und den Erwerb dieses Gerätes bei 
M-net durch geeignete Unterlagen (z. B. Auftragsbestätigung, Rechnung) nach-
zuweisen. Gewährleistungsansprüche sind an die ladungsfähige Anschrift von 
M-net (M-net Telekommunikations GmbH, Frankfurter Ring 158, 80807 München) 
oder an die kostenfreie Servicerufnummer 0800 – 2 90 60 90 zu richten. Im Ge-
währleistungsfall ist das Gerät vollständig mit allen gelieferten Zubehörartikeln 
an M-net zurückzusenden; die Anschrift erhalten Sie mit dem Retourenlabel und 
im Kundenportal. Die Kosten der Rücksendung trägt M-net. Nach Mangelprüfung 
und Mangelbehebung sendet M-net das Gerät unverzüglich an den Kunden zu-
rück.

6.  Widerruf, Vertragslaufzeit, Kündigung
6.1.  Im Falle eines wirksamen Widerrufs erfolgt die Rückerstattung von bereits geleis-

teten Zahlungen über das bei der Bestellung gewählte Zahlungsmittel.
6.2.  Die Mindestvertragslaufzeit beträgt standardmäßig 24 Monate. Die Vertrags-

laufzeit beginnt mit Bereitstellung der Leistung. Verträge mit vereinbarter Min-
destlaufzeit können von beiden Seiten mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat, 
erstmals zum Ablauf der Mindestlaufzeit, ordentlich gekündigt werden. Wird der 
Vertrag nicht fristgerecht gekündigt, verlängert er sich auf unbestimmte Zeit und 
kann von beiden Seiten jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 1 Monat ordent-
lich gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung sowie ge-
setzliche Kündigungsrechte, insbesondere nach dem Telekommunikationsgesetz, 
bleiben unberührt. 

6.3.  Kündigt M-net den Vertrag aus einem wichtigen Grund, den der Kunde zu vertre-
ten hat, so kann M-net vom Kunden die Summe der monatlichen Entgelte für den 
vertraglich vereinbarten Basistarif verlangen, die bis zum Zeitpunkt der ordentli-
chen Beendigung des Vertragsverhältnisses (Restvertragslaufzeit) ansonsten an-
gefallen wären. Beiden Seiten bleibt das Recht vorbehalten nachzuweisen, dass 
der Schaden in Wirklichkeit niedriger oder höher ist.

6.4.  M-net wird dem Kunden auf der Rechnung Angaben zu dem Datum des Vertrags-
beginns, dem aktuellen Zeitpunkt des Endes der Mindestvertragslaufzeit, der 
Kündigungsfrist und dem letzten Kalendertag, an dem die Kündigung eingehen 
muss, um eine Verlängerung des Vertrages zu verhindern, mitteilen.

6.5.  Kündigungen haben in Textform zu erfolgen. 
7.  Zahlungsbedingungen, Einwendungen gegen Rechnungen und Zahlungs-

verzug 
7.1.  Monatliche Preise sind, beginnend mit dem Tag der betriebsfähigen Bereitstel-

lung, für den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Danach sind diese Preise monat-
lich im Voraus zu zahlen. Monatlich anteilig zu zahlende Preise werden taggenau 
berechnet. Sonstige Preise, insbesondere die verbrauchsabhängigen Preise, sind 
nach Inanspruchnahme der Leistung zu zahlen.

7.2.  Zahlungen können per Überweisung oder SEPA-Lastschrift erfolgen. Barzahlung 
wird nicht akzeptiert.

7.3.  Bei Mandatserteilung zum SEPA-Lastschriftverfahren erfolgt der Einzug 7 Tage 
nach Rechnungsdatum. Vorab-Ankündigungen im SEPA-Lastschriftverfahren 
werden ebenfalls mit der Rechnung spätestens 7 Tage vor Abbuchung versandt. 
Voraussetzung für den SEPA-Lastschrifteinzug ist ein Wohnsitz in Deutschland, 
das Einverständnis zur Abbuchung von einem Konto bei einer Bank/Sparkasse mit 
Sitz im SEPA-Raum und die Anweisung der Bank/Sparkasse, die SEPA-Lastschrift 
einzulösen. Für die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren ist die Einwilligung 
zu einer Bonitätsprüfung erforderlich.

7.4.  Der Kunde kommt in den gesetzlich geregelten Fällen auch ohne Mahnung in 
Verzug, wenn die geschuldete Zahlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rech-
nungserhalt bei M-net eingegangen ist.

7.5.  Der Kunde kann gegen Zahlungsansprüche von M-net nur mit unbestrittenen, 
in einem Gerichtsverfahren entscheidungsreifen oder rechtskräftig festgestellten 
Ansprüchen aufrechnen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Kunden nur we-
gen Ansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis zu.

7.6.  Einwendungen gegen die Höhe der nutzungsabhängigen Verbindungspreise 
sind vom Kunden unverzüglich nach Rechnungserhalt in Textform zu erheben. 
Die Einwendungen müssen innerhalb von acht Wochen ab Rechnungserhalt bei 
M-net eingegangen sein. Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als 
Genehmigung. M-net wird in den Rechnungen auf die Folgen einer unterlassenen 
rechtzeitigen Einwendung besonders hinweisen. Gesetzliche Ansprüche des Kun-
den bei Einwendungen nach Fristablauf bleiben unberührt.

7.7.  Bei Zahlungsverzug des Kunden ist M-net berechtigt, nach Vorliegen der gesetz-
lichen Voraussetzungen (§ 61 TKG) den Anschluss teilweise oder vollständig zu 
sperren. Der Kunde bleibt in diesem Fall verpfl ichtet, die vereinbarten Vergütun-
gen ungekürzt weiterzubezahlen. Nach erfolgloser Mahnung ist M-net unter Ein-
haltung der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, den Vertrag außerordentlich 
zu kündigen.

8.  Sicherheitsleistung
 M-net darf die Überlassung des vertraglichen Anschlusses von einer Sicherheitsleis-

tung in angemessener Höhe abhängig machen, wenn zu befürchten ist, dass der 
Kunde seinen vertraglichen Verpfl ichtungen nicht oder nicht rechtzeitig nachkom-
men wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein gerichtliches Vergleichs- 
oder Insolvenzverfahren bevorsteht oder eröff net wurde, eine gerichtliche Zwangs-
vollstreckung angeordnet wurde bzw. die gesetzlichen Voraussetzungen für eine 
Sperre bei Zahlungsverzug nach § 61 TKG vorliegen oder eine solche Sperre erfolgt 
ist. Als Sicherheitsleistung kann der durchschnittliche Rechnungsbetrag der letzten 
3 planmäßigen Rechnungen verlangt werden. Bei Nichterbringung der Sicherheits-
leistung ist M-net nach entsprechender Mahnung mit dem Hinweis auf die Folgen 
der Unterlassung der Sicherheitserbringung berechtigt, den Anschluss zu sperren 
und den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen.

9.  Haftung
9.1.  Für Sachschäden haftet M-net bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und der vorsätz-

lichen oder fahrlässigen Verletzung von Vertragspfl ichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (wesentliche 
Vertragspfl ichten); triff t M-net bei Sachschäden nur einfache Fahrlässigkeit, ist die 
Höhe des Schadensersatzes auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden be-
grenzt. Die gleichen Haftungsbeschränkungen gelten für Vermögensschäden au-
ßerhalb der Erbringung von Telekommunikationsdiensten für die Öff entlichkeit.

9.2.  M-net haftet für Schäden aufgrund von Mängeln der an den Kunden überlasse-
nen Sachen, auch wenn die Mängel bereits bei Vertragsschluss vorhanden waren, 
nur bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit, sofern M-net nicht eine Garantie übernom-
men hat.

9.3.  Die Haftung für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit und die Haftung aus Garantien sowie nach dem Produkthaf-
tungsgesetz bleiben unberührt.

9.4. Im Falle höherer Gewalt ist M-net von der Leistungserbringung befreit, solange 
und soweit die Leistungsverhinderung anhält. Höhere Gewalt ist insbesondere 
auch die Störung von Gateways durch TK-Netze, die nicht in der Verfügungsge-
walt der M-net stehen.

9.5.  Die gesetzlichen Haftungsbeschränkungen zugunsten von Anbietern von Tele-
kommunikationsdiensten für die Öff entlichkeit (§ 70 TKG) fi nden auf diesen Ver-
trag entsprechend Anwendung.

10.  Schlichtung und Hinweise nach § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
(VSBG) 

10.1.  Besteht zwischen dem Kunden und M-net Streit darüber, ob M-net Verpfl ichtun-
gen in Bezug auf die in § 68 TKG genannten Fälle gegenüber dem Kunden erfüllt 
hat, kann der Kunde bei der Verbraucherschlichtungsstelle der Bundesnetzagen-
tur durch einen Antrag ein Schlichtungsverfahren einleiten. M-net ist bereit, an 
Schlichtungsverfahren der Bundesnetzagentur teilzunehmen. An anderen freiwil-
ligen Schlichtungsverfahren nimmt M-net nicht teil. Anschrift und Website der 
Verbraucherschlichtungsstelle der Bundesnetzagentur lauten: Bundesnetzagen-
tur, Verbraucherschlichtungsstelle Telekommunikation, Postfach 80 01, 53105 
Bonn, www.bundesnetzagentur.de.

10.2.  Für Streitigkeiten mit Verbrauchern, die im Zusammenhang mit Online-Kaufver-
trägen oder Online-Dienstleistungsverträgen stehen, betreibt die Europäische 
Kommission eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr (Information nach Art. 14 VO (EU) 524/2013).
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Die nachfolgenden Hinweise zum Datenschutz dienen der Erfüllung der Informationspfl icht 
gemäß Art. 13 ff . DSGVO bezüglich der Verarbeitung personenbezogener Daten 
I. Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen:
 M-net Telekommuniktations GmbH,
 vertr. durch die Geschäftsführung,
 Frankfurter Ring 158, 80807 München
II. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
 M-net Telekommuniktations GmbH
 Datenschutzbeauftragter
 Frankfurter Ring 158, 
 80807 München
 E-Mail: datenschutz@m-net.de
III.  Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung: Wir verarbeiten Ihre personenbe-

zogenen Daten zu den nachfolgenden Zwecken auf den jeweils dort genannten 
Rechtsgrundlagen:

1. Bestandsdaten (Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO)
1.1.   Wir verwenden Ihre hier und im weiteren Verlauf der Kundenbeziehung erhobenen 

personenbezogenen Kundendaten, soweit es für die Begründung, inhaltliche Aus-
gestaltung, Änderung oder Beendigung des Vertragsverhältnisses erforderlich ist (für 
Vertragszwecke erhobene Bestandsdaten). Ihre zusätzliche Kontaktrufnummer wird von 
uns zu Vertragsbeginn ggf. zum Zweck eines „Welcome-Calls“ verwendet, in dem wir 
nachfragen, ob die Installation des Anschlusses gelungen ist und Unterstützung leisten, 
sofern noch Fragen bestehen. Im Anschluss wird Ihre zusätzliche Kontaktrufnummer 
gelöscht, sofern Sie nicht Ihre Einwilligung zur weiteren Verwendung gegeben haben. 
Ihre E-Mail-Adresse wird zunächst zur Sendungsverfolgung von übersandten Endgeräten 
benötigt. Ferner erhalten Sie Vertragsunterlagen wie z. B. Auftragsbestätigungen 
und -änderungen per E-Mail. Ihre E-Mail-Adresse ist zudem für die Aktivierung und 
Nutzung des M-net Sicherheitspakets erforderlich. Wir verwenden Ihre Bestandsdaten 
außerdem, um Ihnen per Brief weitere Produkte aus dem Gesamtangebot von M-net 
(Telekommunikationsdienstleistungen/ -geräte) sowie per E-Mail und SMS Produkte 
von M-net, bei denen wir Ihr Interesse aufgrund der Ähnlichkeit zu Ihren bereits 
bestellten Produkten annehmen dürfen, zu empfehlen. Sie können der Verwendung 
Ihrer Bestandsdaten – soweit nicht für Vertragszwecke erforderlich – jederzeit wider-
sprechen, indem Sie sich an den M-net Kundenservice wenden oder eine Nachricht an 
werbewiderspruch@m-net.de schicken. 

1.2.  Bestandsdaten werden spätestens sechs Monate nach Vertragsende gelöscht, darüber 
hinaus erfolgt eine Speicherung nur, soweit noch off ene Pfl ichten aus dem Vertragsver-
hältnis (Forderungen, Einwendungen) oder gesetzliche Vorgaben bestehen.

2.  Verkehrs- und Nutzungsdaten (§ 9 TTDSG)
2.1.   Wir erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Durchführung und Abrechnung 

unserer vertraglichen Telekommunikationsdienstleistungen oder zur Erfüllung von 
gesetzlichen Auskunftsverpflichtungen notwendig ist:

2.2.   Die Nummer oder Kennung des anrufenden und angerufenen Anschlusses oder der End-
einrichtung, personenbezogene Berechtigungskennungen, Beginn und Ende der jewei-
ligen Verbindung nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Preise davon abhängen, die 
übermittelten Datenmengen, den vom Kunden in Anspruch genommenen Telekommuni-
kationsdienst, die Endpunkte von festgeschalteten Verbindungen sowie ihren Beginn und 
ihr Ende nach Datum und Uhrzeit, sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung sowie 
zur Abrechnung notwendigen Verkehrsdaten. Im Rahmen von Internetzugangsdiensten 
wird auch die IP-Adresse sowie Beginn und Ende ihrer Zuteilung nach Datum und Uhrzeit 
gespeichert.

2.3.   Die Verkehrsdaten werden unverzüglich nach der Beendigung der Verbindung gelöscht, 
soweit sie nicht zu den gesetzlich ausdrücklich vorgesehenen Zwecken (Abrechnung, 
Einzelverbindungsnachweis, Auskunftsverpfl ichtungen, Behebung von Störungen, Miss-
brauchsaufklärung im Einzelfall) noch benötigt werden. Zum Zweck der Abrechnung wer-
den die Verkehrsdaten mit Versendung der Rechnung standardmäßig zu Beweiszwecken 
für die Richtigkeit der berechneten Preise gespeichert. 

2.4.   Die Verkehrsdaten werden grundsätzlich spätestens sechs Monate nach Versand der 
Rechnung gelöscht. Hat der Kunde jedoch innerhalb der Sechsmonatsfrist Einwendungen 
gegen die Rechnung erhoben, werden die Verkehrsdaten gespeichert, bis die Einwendun-
gen abschließend geklärt sind.

2.5.   Bei eventuellen Einwendungen des Kunden gegen die Rechnung sind wir von der Pfl icht 
zur Vorlage der Verkehrsdaten zum Nachweis der Richtigkeit der Rechnung befreit, wenn 
und soweit wir diese Daten aufgrund rechtlicher Verpfl ichtung bereits vollständig oder 
teilweise gelöscht haben.

2.6.   Im Übrigen werden zum Zweck der ordnungsgemäßen Durchführung und Abrechnung 
unserer sonstigen Dienste die hierfür erforderlichen personenbezogenen Nutzungsdaten 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Diese Daten werden gelöscht, soweit sie nicht mehr für 
die genannten Zwecke erforderlich sind.

3. Abrechnungsdaten (§ 10 TTDSG)
  Wir erheben, verarbeiten und nutzen die zur ordnungsgemäßen Ermittlung und Abrechnung 

der erbrachten Leistungen erforderlichen Daten (Abrechnungsdaten). Dies sind neben den 
zur Abrechnung erforderlichen Bestands-, Nutzungs- und Verkehrsdaten auch sonstige hierfür 
erhebliche Daten, wie Zahlungseingänge, Zahlungsrückstände, Mahnungen, durchgeführte 
und aufgehobene Anschlusssperren, eingereichte Beanstandungen usw.

4. Einzelverbindungsnachweis (§ 11 TTDSG)
  Bei der Verwendung eines Einzelverbindungsnachweises hat der Kunde alle jetzigen 

und zukünftigen Nutzer des betreff enden Anschlusses bzw. bei geschäftlicher Nut-
zung alle jetzigen und künftigen Mitarbeiter über die Erfassung der Verkehrsdaten zu 
informieren und etwa bestehende Mitarbeitervertretungen (Betriebsrat/Personalrat) 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften zu beteiligen. Auf dem Einzelverbindungs-
nachweis erscheinen nicht Verbindungen zu Anschlüssen von Personen, Behörden 
und Organisationen in sozialen oder kirchlichen Bereichen, die grundsätzlich anonym 
bleibenden Anrufern ganz oder überwiegend telefonische Beratung in seelischen oder 
sozialen Notlagen anbieten und die selbst oder deren Mitarbeiter insoweit besonderen 
Verschwiegenheitsverpfl ichtungen unterliegen, sofern die Inhaber der betreff enden 
Anschlüsse von der Bundesnetzagentur für Post und Telekommunikation in eine hierfür 
vorgesehene Liste eingetragen sind.

5. Rufnummernanzeige und -unterdrückung (§ 15 TTDSG)
5.1.   M-net übermittelt standardmäßig die Anzeige der Nummer des Kunden. Der Kunde kann 

die Nummernanzeige für jeden abgehenden Anruf einzeln oder auf gesonderten Antrag 
dauernd unterdrücken – mit Ausnahme der Verbindungen zu Notrufanschlüssen für die Po-
lizei und Feuerwehr. Auf gesonderten Antrag des Kunden wird die Rufnummer des Kunden 
bei ankommenden Verbindungen ständig unterdrückt.

5.2.  Wünscht der Kunde keine Aufnahme seiner Angaben in öff entliche Verzeichnisse, so 
wird die Anzeige der Rufnummer des Kunden nur auf gesonderten Antrag des Kunden 
bei abgehenden und bei ankommenden Verbindungen übermittelt.

6. Aufnahme in Endnutzerverzeichnisse und Telefonauskunft (§ 17,18 TTDSG)
6.1.   M-net Kunden können mit ihrer Rufnummer, ihrem Namen und ihrer Anschrift in gedruck-

te oder elektronische Endnutzerverzeichnisse, die der Öff entlichkeit unmittelbar oder über 
Auskunftsdienste zugänglich sind, eingetragen werden, soweit sie dies beantragen. Auf 
Antrag können zusätzliche Angaben wie Beruf und Branche eingetragen werden. Dabei 
können die Antragsteller bestimmen, welche Angaben in den Verzeichnissen veröff entlicht 
werden sollen. Auf Verlangen des Antragstellers dürfen weitere Nutzer des Anschlusses mit 
Namen und Vornamen eingetragen werden, soweit diese damit einverstanden sind.

6.2.  M-net Kunden können jederzeit verlangen, dass ihre Rufnummer, ihr Name, ihr Vor name 
und ihre Anschrift in Auskunfts- und Verzeichnismedien unentgeltlich eingetragen, ge-
speichert, berichtigt oder gelöscht werden.

6.3.  Anbieter von Auskunfts- und Verzeichnismedien sind verpfl ichtet, die gemäß § 18 Ab-
satz 1 übermittelten Daten zu veröff entlichen sowie unrichtige oder gelöschte Daten 
aus den Verzeichnissen zu entfernen und Berichtigungen vorzunehmen.

6.3.  M-net hat unter Beachtung der anzuwendenden datenschutzrechtlichen Regelungen 
jedem Unternehmen Endnutzerdaten nach § 17 Absatz 1 auf Antrag zum Zweck der Be-
reitstellung von öff entlich zugänglichen Auskunftsdiensten, Diensten zur Unterrichtung 
über einen individuellen Gesprächswunsch eines anderen Nutzers und von Endnutzer-
verzeichnissen bereitzustellen.

7. Anrufweiterschaltung
  Der Kunde hat vor Inanspruchnahme der Leistung Rufumleitung (Anrufweiterschaltung) 

sicherzustellen, dass die Anrufe nicht an einen Anschluss weitergeschaltet werden, 
bei dem ankommende Anrufe ebenfalls weitergeschaltet werden, und dass der Inhaber 
des Anschlusses, zu dem ein Anruf weitergeschaltet wird, mit der Weiterschaltung 
einverstanden ist.

8. Werbeeinwilligung (Art. 6 Abs. 1 a) DSGVO)
  Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, kontaktieren wir Sie – ausschließlich wäh-

rend der Vertragslaufzeit – auf den nachfolgenden Kontaktwegen wie folgt:
  Telefonisch: Sie werden über Produkte und Tarife von M-net und ggf. über Produkte von 

Partnerunternehmen informiert. Die telefonische Kontaktaufnahme kann auch anlässlich 
Ihrer Teilnahme an einer Kundenumfrage erfolgen.

  Per E-Mail: Sie erhalten den M-net Newsletter und werden über Produkte und Tarife von 
M-net  und ggf. über Produkte von Partnerunternehmen informiert.

  Per SMS: Sie werden über Produkte und Tarife von M-net und ggf. über Produkte von 
Partnerunternehmen informiert.

             Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an Dritte zum Zwecke der Werbung. Ihre Einwilli-
gung kann jederzeit widerrufen werden (werbewiderspruch@m-net.de).

9. Profi lbildung/Profi ling/Scoring (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO)
  M-net analysiert Öff nungs- und Klickverhalten innerhalb der von M-net versendeten 

Emails und setzt weitere Auswertungsinstrumente ein, um im Rahmen von Werbemaß-
nahmen bedarfsgerechte Angebote unterbreiten zu können. Daneben erfolgt die Berech-
nung des Kundenwertes, sowie der Kündigungswahrscheinlichkeit, anhand von mathe-
matisch-statistisch anerkannten Verfahren. M-net erstellt eine Kundenwertberechnung 
zum Zwecke des Anrufer-Routings und der Angebotsgestaltung. Dabei fl ießen Merkmale 
wie Umsatz, Kosten (u.a. Telefonie- und Datennutzung) und die voraussichtliche Vertrags-
laufzeit, basierend auf Produktgruppe, Technologie und Vertragsbindung bei Aktivierung 
ein. Die Kündigungswahrscheinlichkeit dient ebenfalls der Angebotsgestaltung und setzt 
sich beispielsweise aus dem vorherigen Provider, Kundenalter, Produkt, Technologie, 
Bandbreite, Vertragsbindung, Ende der Kündigungsfrist, Festnetznutzung, Mobilfunk-
nutzung, an M-net gerichtete Anfragen zum Vertrag, Anzahl Wohneinheiten und Kun-
denabwanderungsquote je Hauptverteiler zusammen. Außerdem verwendet M-net das 
Geburtsdatum zu Analyse-, Profi ling- und Marketingzwecken. 

10. Bonitätsprüfung (Art. 6 Abs. 1 f) DSGVO)
10.1.  Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlungsverhalten und Bonitätsinformationen auf 

Basis mathematisch-statistischer Verfahren unter Verwendung von Anschriftendaten 
(Scoring) bezieht M-net von Auskunfteien. M-net übermittelt Ihre Daten (Name, Adresse 
und ggf. Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung, dem Bezug von Informationen 
zur Beurteilung des Zahlungsausfallrisikos auf Basis mathematisch-statistischer Verfahren 
unter Verwendung von Anschriftendaten sowie zur Verifi zierung Ihrer Adresse (Prüfung 
auf Zustellbarkeit) an die infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Rheinstr. 99, 76532 
Baden-Baden. Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur er-
folgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen unseres Unternehmens 
oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen der Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroff enen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwie-
gen. Detaillierte Informationen zur infoscore Consumer Data GmbH (d. h. Informationen 
zum Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum 
Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung oder Berichtigung etc.) fi nden Sie auf 
der folgenden Seite.

10.2.   M-net übermittelt zum Zweck der Adress-Verifi zierung (Prüfung auf Zustellbarkeit) die 
hierfür erforderlichen Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum) an die unter 9.1 genann-
ten Dienstleister. Dieser nutzt die Daten zukünftig auch für Zwecke der Adressverifi kation 
bzw. Identitätsprüfungen gegenüber anderen Unternehmen sowie für entsprechende 
Scoringanwendungen.

IV. Empfänger oder Kategorien von Empfängern
 M-net übermittelt Ihre Daten an folgende Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern:
 •  zur Bonitätsprüfung an Auskunfteien (InFoScore Consumer Data GmbH Rhein-

straße 99, 76532 Baden-Baden und/oder CRIF Bürgel GmbH, Abteilung Datenschutz, 
Kaiserstraße 217, 76133 Karlsruhe)

 •  falls eine Rufnummernmitnahme (Portierung) beauftragt wurde, an den bisherigen Te-
lekommunikationsanbieter (Betreiber dieser Rufnummer)

 •  im Falle eines Eintrages in Kommunikationsverzeichnisse an die Datenredaktion der 
Deutschen Telekom AG

 •  falls der Anschluss über eine Anschlussleitung der Deutschen Telekom realisiert wird, an 
die Deutsche Telekom zur Schaltung oder Entstörung dieser Leitung

 •  falls das M-net Sicherheitspaket gebucht wurde, an unseren Lieferanten F-Secure 
Corporation, Helsinki, Finnland, jedoch nur sofern dies für die Inbetriebnahme des 
Sicherheitspakets erforderlich ist

 •  an Bedarfsträger (z. B. Staatsanwaltschaft) nach den entsprechenden gesetzlichen Vor-
gaben

 •  anderen Diensteanbieter im Rahmen eines Vertragsverhältnisses, soweit dies zur 
Erfüllung des Vertrages zwischen den Diensteanbietern erforderlich ist.

 • an Auftragsverarbeiter im Rahmen der in Ziff . III. 1. genannten Verarbeitungszwecke
V. Betroff enenrechte
1.   Sie haben die Möglichkeit, bei uns Auskunft darüber einzuholen, welche personenbe-

zogenen Daten wir über Sie gespeichert haben, zu welchen Zwecken diese verarbeitet 
werden und an welche Stellen sie übermittelt werden (Art. 15 DSGVO).

2.  Sollte sich herausstellen, dass wir falsche Daten über Sie gespeichert haben (z. B. weil 
sich diese geändert haben), können Sie Berichtigung oder Löschung verlangen (Art. 16, 
Art. 17 DSGVO).

3.  Sie können die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten unter den Voraussetzun-
gen des Art. 18 DSGVO einschränken lassen.

4.  Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die Sie betreff enden personenbezogenen Daten, 
die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenles-
baren Format zu erhalten (Art. 20 DSGVO).

5.  Sie haben jederzeit die Möglichkeit aus Gründen, die sich möglicherweise aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, gegenüber der M-net bezüglich der Datenverarbeitung 
zu widersprechen (Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

6.  Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an eine Aufsichtsbehörde wenden. Für 
M-net sind grundsätzlich der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informati-
onsfreiheit, Husarenstr. 30, 53117 Bonn sowie die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Postfach 80 01, 53105 Bonn zuständig. 
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1.   Name und Kontaktdaten der ICD (verantwortliche Stelle) sowie des be-
trieblichen Datenschutzbeauftragten

  infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden. 
  Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der ICD ist unter der o. a. Anschrift, 

zu Hd. Abteilung Datenschutz, oder per E-Mail unter: datenschutz@arvato-in-
foscore.de erreichbar.

2.  Zwecke der Datenverarbeitung der ICD
  Die ICD verarbeitet und speichert personenbezogene Daten, um ihren 

Vertragspartnern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von 
natürlichen und juristischen Personen sowie zur Prüfung der Erreichbar-
keit von Personen unter den von diesen angegebenen Adressen zu geben. 
Hierzu werden auch Wahrscheinlichkeits- bzw. Scoringwerte errechnet und 
übermittelt. Solche Auskünfte sind notwendig und erlaubt, um das Zah-
lungsausfallrisiko z. B. bei einer Kreditvergabe, beim Rechnungskauf oder 
bei Abschluss eines Versicherungsvertrages vorab einschätzen zu können. 
Die Datenverarbeitung und die darauf basierenden Auskunftserteilungen 
der ICD dienen gleichzeitig der Bewahrung der Auskunftsempfänger vor 
wirtschaftlichen Verlusten und schützen Verbraucher gleichzeitig vor der 
Gefahr der übermäßigen Verschuldung. Die Verarbeitung der Daten erfolgt 
darüber hinaus zur Betrugsprävention, zur Risikosteuerung, zur Festlegung 
von Zahlarten oder Konditionen sowie zur Tarifi erung.

3.  Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung der ICD
  Die ICD ist ein Auskunfteiunternehmen, das als solches bei der zustän-

digen Datenschutzaufsichtsbehörde gemeldet ist. Die Verarbeitung der 
Daten durch die ICD erfolgt auf Basis einer Einwilligung gemäß Art. 6 
Abs. 1a i.V.m. Art. 7 DSGVO oder auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 f DSG-
VO, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist und sofern die Inte-
ressen und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz per-
sonenbezogener Daten erfordern, nicht überwiegen. Die ICD stellt ihren 
Vertragspartnern die Informationen nur dann zur Verfügung, wenn eine 
Einwilligung des Betroffenen vorliegt oder von den Vertragspartnern ein 
berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde 
und eine Verarbeitung nach Abwägung aller Interessen zulässig ist. Das 
berechtigte Interesse ist insbeson dere vor Eingehung von Geschäften 
mit wirtschaftlichem Risiko gegeben (z. B. Rechnungskauf, Kreditvergabe, 
Abschluss eines Mobilfunk-, Festnetz- oder Versicherungsvertrages).

4.  Kategorien der personenbezogenen Daten der ICD
  Von der ICD werden personenbezogene Daten (Name, Vorname, 

Geburtsdatum, Anschrift, frühere Anschriften), Informationen zum vertrags-
widrigen Zahlungsverhalten (siehe auch Ziff . 5), zu Schuldnerverzeichnisein-
tragungen, (Privat-) Insolvenzverfahren und zur (Nicht-)Erreichbarkeit unter 
der angegebenen Adresse sowie ent sprechende Scorewerte verarbeitet bzw. 
gespeichert.

5.  Herkunft der Daten der ICD
  Die Daten der ICD stammen aus den amtlichen Insolvenzveröff ent lichungen 

sowie den Schuldnerverzeichnissen, die bei den zentralen Vollstreckungsge-
richten geführt werden. Dazu kommen Informationen von Vertragspartnern 
der ICD über vertragswidriges Zahlungsverhalten basierend auf gerichtlichen 
sowie außergerichtlichen Inkassomaßnahmen. Darüber hinaus werden per-
sonenbezogene Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) aus den Anfragen von Vertragspartnern der ICD gespeichert.

6.  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten der ICD
  Empfänger sind ausschließlich Vertragspartner der ICD. Dies sind insbe-

sondere Unternehmen, die ein wirtschaftliches Risiko tragen und ihren Sitz 
im europäischen Wirtschaftsraum, in Großbritannien und in der Schweiz 
haben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um Versandhandels- bzw. 
eCommerce-, Telekommunikations- und Ver sicherungsunternehmen, 
Finanzdienstleister (z. B. Banken, Kreditkartenanbieter), Energieversor-
gungs- und Dienstleistungsunternehmen. Darüber hinaus gehören zu den 
Vertragspartnern der ICD Unter nehmen, die Forderungen einziehen, wie 
etwa Inkassounternehmen, Abrechnungsstellen oder Rechtsanwälte.

7.  Dauer der Datenspeicherung der ICD
  Die ICD speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Zeit, 

nämlich solange, wie deren Speicherung i.S.d. Art. 17 Abs. 1 lit. a) DSGVO 
notwendig ist. Die bei ICD zur Anwendung kommenden Prüf- und Lösch-
fristen entsprechen einer Selbstverpfl ichtung (Code of Conduct) der im Ver-
band Die Wirtschaftsauskunfteien e.V. zusammen geschlossenen Auskunf-
teiunternehmen.

 •  Informationen über fällige und unbestrittene Forderungen bleiben ge-
speichert, so lange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben wurde; die 
Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung wird jeweils taggenau 
nach vier Jahren überprüft. Wird der Ausgleich der Forderung bekannt 
gegeben, erfolgt eine Löschung der personenbezogenen Daten tagge-
nau drei Jahre danach.

 •  Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der zentralen Voll-
streckungsgerichte (Eintragungen nach § 882c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 ZPO) 
werden taggenau nach drei Jahren gelöscht, jedoch vorzeitig, wenn der 
ICD eine Löschung durch das zentrale Voll streckungsgericht nachgewie-
sen wird.

 •  Informationen über Verbraucher-/Insolvenzverfahren oder Restschuldbe-
freiungsverfahren werden taggenau drei Jahre nach Beendigung des Insol-
venzverfahrens oder nach Erteilung oder Versagung der Restschuldbefrei-
ung gelöscht.

 •  Informationen über die Abweisung eines Insolvenzantrages mangels Mas-
se, die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen oder über die Versagung der 
Restschuld befreiung werden taggenau nach drei Jahren gelöscht.

 •  Angaben über Anfragen werden spätestens taggenau nach drei Jahren ge-
löscht.

 •  Voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt die 
Prüfung der Erforderlichkeit der fortwährenden Speicherung für weitere drei 
Jahre. Danach werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der 
Identifi zierung eine länger währende Speicherung erforderlich ist.

8.  Betroff enenrechte gegenüber der ICD
   Jede betroff ene Person hat gegenüber der ICD das Recht auf Auskunft nach 

Art. 15 DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO, das Recht auf 
Löschung nach Art. 17 DSGVO, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
nach Art. 18 DSGVO. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für 
die ICD zuständige Aufsichtsbehörde -Der Landesdatenschutzbeauftragte 
für den Datenschutz Baden-Württemberg, Königstr. 10a, 70173 Stuttgart- zu 
wenden. Einwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreff enden Ver-
tragspartner widerrufen werden. Dies gilt auch für Einwilligungen, die bereits 
vor Inkrafttreten der DSGVO erteilt wurden. Der Widerruf der Einwilligung be-
rührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personen-
bezogenen Daten.

  Nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO kann der Datenverarbeitung aus Gründen, 
die sich aus der besonderen Situation der betroff enen Person ergeben, 
gegenüber der ICD widersprochen werden.

  Sofern Sie wissen wollen, welche Daten die ICD zu Ihrer Person gespeichert 
und an wen sie welche Daten übermittelt hat, teilt Ihnen die ICD das gerne 
im Rahmen einer -unentgeltlichen- schriftlichen Selbstauskunft mit. Die 
ICD bittet um Ihr Verständnis, dass sie aus datenschutzrechtlichen Gründen 
keinerlei telefonische Auskünfte erteilen darf, da eine eindeutige Identi-
fi zierung Ihrer Person am Telefon nicht möglich ist. Um einen Missbrauch 
des Auskunftsrechts durch Dritte zu vermeiden, benötigt die ICD folgende 
Angaben von Ihnen: Name (ggf. Geburtsname), Vorname(n), Geburtsda-
tum, Aktuelle Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Ort), ggf. 
Voranschriften der letzten fünf Jahre (dies dient der Vollständigkeit der zu 
erteilenden Auskunft). Wenn Sie – auf freiwilliger Basis – eine Kopie Ihres 
Ausweises beifügen, erleichtern Sie der ICD die Identifi zierung Ihrer Person 
und vermeiden damit mögliche Rückfragen. Sie können die Selbstauskunft 
auch via Internet unter https://www.arvato.com/fi nance/de/verbraucher/
selbstauskunft/selbstauskunft-anfordern.html beantragen.

9.  Profi lbildung/Profi ling/Scoring
  Die ICD-Auskunft kann um sogenannte Scorewerte ergänzt werden. Beim 

Scoring der ICD wird anhand von Informationen und Erfahrungen aus der 
Vergangenheit eine Prognose insbesondere über Zahlungswahrscheinlich-
keiten erstellt. Das Scoring basiert primär auf Basis der zu einer betroff enen 
Person bei der ICD gespeicherten Informationen. Anhand dieser Daten, von 
adressbezogenen Daten sowie von Anschriftendaten erfolgt auf Basis mathe-
matisch-statistischer Verfahren (insbes. Verfahren der logistischen Regres sion) 
eine Zuordnung zu Personengruppen, die in der Vergangenheit ähnliches 
Zahlungsverhalten aufwiesen.

  Folgende Datenarten werden bei der ICD für das Scoring verwendet, wobei 
nicht jede Datenart auch in jede einzelne Berechnung mit einfl ießt: Daten 
zum vertragswidrigen Zahlungsverhalten (siehe Ziff . 4. u. 5.), zu Schuld-
nerverzeichnis-Eintragungen und Insolvenzverfahren (siehe Ziff . 4. u. 5.), 
Geschlecht und Alter der Person, adressbezogene Daten (Bekanntsein des 
Namens bzw. des Haushalts an der Adresse, Anzahl bekannter Personen im 
Haushalt (Haushaltsstruktur), Bekanntsein der Adresse), Anschriftendaten 
(Informationen zu vertragswidrigem Zahlungsverhalten in Ihrem Wohnum-
feld (Straße/Haus)), Daten aus Anfragen von Vertragspartnern der ICD.

  Besondere Kategorien von Daten i.S.d. Art. 9 DSGVO (z. B. Angaben zur 
Staatsangehörig keit, ethnischen Herkunft oder zu politischen oder religiösen 
Einstellungen) werden von ICD weder gespeichert noch bei der Berechnung 
von Wahrscheinlichkeitswerten berücksichtigt. Auch die Geltendmachung 
von Rechten nach der DSGVO, also z. B. die Einsichtnahme in die bei der ICD 
gespeicherten Informationen nach Art. 15 DSGVO, hat keinen Einfl uss auf 
das Scoring. Die ICD selbst triff t keine Entscheidungen über den Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts oder dessen Rahmenbedingungen (wie z. B. angebote-
ne Zahl arten), sie unterstützt die ihr angeschlossenen Vertragspartner ledig-
lich mit ihren Informationen bei der diesbezüglichen Entscheidungsfi ndung. 
Die Risikoeinschätzung und Beurteilung der Kreditwürdigkeit sowie die dar-
auf basierende Entscheidung erfolgt allein durch Ihren Geschäftspartner.
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